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A STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.1 Landratsamt Emmendingen – Untere Naturschutzbehörde 
(Schreiben vom 07.09.2022) 

 Die Gemeinde Denzlingen möchte den BP 
„Käppelematten - 1. BA“ aufstellen. Die 
Fläche ist aus dem FNP entwickelt. 
Grundsätzlich begrüßt die UNB alle For-
men des geplanten flächenschonenden 
Bauens.  

 Gemäß §§ 1, 1 a BauGB und § 18 
BNatSchG ist in der Abwägung über die 
Vermeidung, den Ausgleich und den Er-
satz des Eingriffs durch den Bebauungs-
plan zu entscheiden. Gemäß §§ 2 Abs. 4 
und 2a Nr. 2 BauGB ist ein Umweltbericht 
entsprechend der Anlage zum BauGB zu 
erstellen. Der Umweltbericht wird zur Of-
fenlage vorgelegt. Den Unterlagen ist al-
lerdings schon ein Flächensteckbrief/Sco-
ping-Papier beigefügt, in dem die Auswir-
kungen der Planung dargestellt sind. 

 Schutzgebiete oder gesetzlich geschützte 
Biotope sind nicht betroffen.  

 Aufgrund der Strukturarmut ist nicht mit 
einer außergewöhnlich hohen Dichte von 
geschützten Arten auszugehen. Die frü-
her im Gebiet vorkommende Dicke 
Trespe (Bromus grossus) konnte anschei-
nend nicht mehr nachgewiesen werden. 
Samenproben dieser Population liegen 
jedoch bei der Betreuerin des Arten-
schutzprogramms Pflanzen noch vor. Die 
UNB schlägt vor, im Rahmen einer Kom-
pensationsmaßnahme diese Art und an-
dere Acker-Begleitkräuter (Acker-Ritter-
sporn, Frauenspiegel, Kornrade, usw.) 
wieder anzusiedeln.  

 Im Umweltbericht müssen eine Eingriffs-
Ausgleichsbilanzierung und Angaben zur 
Grünordnung enthalten sein sowie ent-
sprechende Vermeidungs-, Minimie-
rungs-, Kompensations- und ggf. CEF-
Maßnahmen dargestellt werden. 

 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Ein Umweltbericht wird erstellt und zur Offenlage 
vorgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme und Weiterleitung an das beauf-
tragte Fachbüro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
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A.2 Landratsamt Emmendingen – Untere Wasserbehörde (Wasserwirtschaft, Bodenschutz und 
Altlasten) 
(Schreiben vom 29.09.2022) 

 Oberflächengewässer: 
A.2.1.1 Starkregen 

Nach der Gefährdungsanalyse des 
Starkregenrisikomanagement Denzlingen 
besteht für das BG „Käppelematten 1. 
BA“ eine Gefahr bei Starkregenereignis-
sen (siehe Abb. 1).  

 
 

A.2.1.2 Entwässerung und Hochwasserschutz 
Zur Entwässerung siehe auch „Ziffer 2.3 
Abwasser“. Ergänzend dazu noch folgen-
der Hinweis: In der Entscheidung zum Ge-
neralentwässerungsplan Denzlingen 
(U1900041_wah_0015 vom 19.10.2021) 
wurden folgende Inhalts- und Nebenbe-
stimmungen festgelegt: 
5.3 Bestimmungen zu neuen Flächenver-
siegelungen und zu hydraulischen Aus-
wirkungen auf den Hochwasser- und Ge-
wässerschutz  
1. Das im Bereich von neu zu bebauenden 
Flächen (Prognoseflächen, Nachverdich-
tungsflächen oder sonstigen Bebauungen 
mit zusätzlicher Versiegelung anfallende 
Niederschlagswasser ist schadlos zu ver-
sickern, zwischenzuspeichern oder ein 
Mulden-Rigolen-System vorzusehen. Die 
jeweilige Anlage ist auf ein 10-jährliches, 
60-minütiges Niederschlagsereignis 
(nach KOSTRA-DWD 2000: 39,7 mm bzw. 
110,4 l/(s*ha)) zu bemessen. Ein mögli-
cher Drosselabfluss darf maximal 0,22 l/s 
pro 100 m² versiegelter Fläche betragen. 
Erst bei Niederschlägen größer als das 10-
jährliche, 60-minütige Niederschlagser-
eignis nach KOSTRA-DWD-2000 darf das 
überschüssige Regenwasser über einen 

 
 
Eine Starkregenbetrachtung wurde durchgeführt 
und ist dem Bebauungsplan beigefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das mit dem Landratsamt abgestimmte Entwässe-
rungskonzept sieht eine Versickerung des Nieder-
schlagswassers vor. Je nach Lage der jeweiligen 
Grundstücke ist dazu entweder in die zentralen Ver-
sickerungsflächen einzuleiten oder auf dem Grund-
stück selbst zu versickern. 
Es wurde mit einer Überlaufhäufigkeit von T=30 a 
geplant.  
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Notüberlauf in den Regenwasserkanal 
bzw. in ein Gewässer eingeleitet werden.  
2. Es ist durch die Gemeinde Denzlingen 
eigenverantwortlich im Rahmen der Bau-
leitplanung oder Erschließungsplanung 
bzw. im Rahmen der Prüfung des Entwäs-
serungsgesuchs/Entwässerungsgenehmi-
gung sicherzustellen, dass die in Neben-
bestimmung 1 genannten Vorgaben ein-
gehalten werden.  
Wir bitten darum, die Bestimmung 5.3.1 
in die Bebauungsplanvorschriften zu 
übernehmen und die Versickerungsanla-
gen mindestens dementsprechend der 
o.g. Vorgaben zu dimensionieren. Wir bit-
ten um rechtzeitige Abstimmung der Ent-
wässerung, falls es Einleitungen (auch 
Notüberläufe) in oberirdische Gewässer 
geben sollte.  
Da die hydraulischen Probleme und Aus-
uferungen der Glotter (AWGN-Haupt-
name: Glotterbach) in der Ortslage Denz-
lingen (vgl. auch das letzte Starkregener-
eignis am 09.06.2021) hauptsächlich aus 
der Einleitung von Niederschlags- und 
Mischwasser herrühren, wäre es aus hyd-
raulischer Sicht sinnvoll, die Rückhaltung 
bzw. Versickerung nicht nur auf das in Zif-
fer 5.3.1 der Entscheidung zum General-
entwässerungsplan Denzlingen festge-
legte 10-jährliche, 60-minütige Nieder-
schlagsereignis, sondern für höhere/sel-
tenere Jährlichkeiten (z.B. 50a, 100a) zu 
bemessen. 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Abstimmungen mit dem Landrats-
amt haben stattgefunden. 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Einleitung des Niederschlagswassers in die 
Glotter ist nicht vorgesehen. 
 
 

 Grundwasser: 
Wir bitten um Übernahme folgender Vor-
gabe in die planungsrechtlichen Festset-
zungen: 

A.2.2.1 Erkenntnisse über Grundwasserstände 
im Planungsgebiet liegen uns nicht vor. Es 
können keine gesicherten Werte zum 
mittleren Grundwasserhöchststand 
(MHW) und zum Grundwasserhöchst-
stand (HHW) angegeben werden. Im Falle 
einer Unterkellerung ist die vorhandene 
Grundwassersituation (MHW und HHW) 
durch ein hydrogeologisches Gutachten 

 
Kenntnisnahme 
 
 
Es wird ein Hinweis zu Unterkellerungen mit aufge-
nommen. Gutachterliche Aussagen zu Grundwas-
serständen werden den Offenlageunterlagen beige-
fügt. 
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eines Ingenieurbüros zu ermitteln. Grün-
dungen unter MHW sind grundsätzlich 
unzulässig. 
Zur Beschreibung der Grundwasser- /Un-
tergrundsituation sind in der Regel Boh-
rungen / Erdaufschlüsse erforderlich. Wir 
weisen darauf hin, dass für Bohrungen 
über 10 m Tiefe und grundsätzlich für alle 
Erdaufschlüsse / Bohrungen die das 
Grundwasser erreichen ein wasserrecht-
liches Erlaubnisverfahren erforderlich ist.  

A.2.2.2 Das Bebauungsplangebiet liegt innerhalb 
der Zone IIIB des Wasserschutzgebiets 
„WSG Mauracherberg – Teninger All-
mend“.  
Wir bitten um entsprechende Kennzeich-
nung auf den Plänen und einen Hinweis 
im Text auf die Rechtsverordnung in den 
Bebauungsplanvorschriften, sowie um 
Überwachung der Einhaltung der Schutz-
gebietsbestimmungen bei den Bauanträ-
gen, insbesondere die, die den Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen regeln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Wasserschutzgebiet wird nachrichtlich in die 
Bebauungsvorschriften übernommen. 

 Abwasser: 
A.2.3.1 Die vorgesehene Entwässerung mit zwei 

zentralen Versickerungsanlagen und die 
angekündigte Planungskonkretisierung 
werden begrüßt. Wir bitten Sie um eine 
rechtzeitige Abstimmung der Entwässe-
rungsplanung und Vorlage wasserrechtli-
cher Antragsunterlagen entsprechend 
unseres Merkblattes M 11 (Download un-
ter https://www.landkreis-emmendin-
gen.de/verwaltung-service/formu-
lare/amt-fuer-wasserwirtschaft-und-bo-
denschutz/). 

A.2.3.2 Bauleitplanerische Betrachtungen und 
Regelungen zur Wasserhaushaltsbilanz 
(Entwässerungskonzept): 
Das neu erschienene Merkblatt DWA-M 
102 Teil 4 „Wasserhaushaltsbilanz für die 
Bewirtschaftung des Niederschlagswas-
sers“ ist eine praxisorientierte Hilfestel-
lung zur Umsetzung des WHG (unter an-
derem § 5 Abs. 1, § 55 Abs. 2). 
Gemäß UM-Erlass zur Merkblattreihe 
DWA-M 102 vom 10.01.2022 ist es bei 
der Erschließung von neuen Siedlungsge-

 
Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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bieten ein zentrales wasserwirtschaftli-
ches Ziel, eine nachhaltige und „natur-
nahe“ Entwässerung zu etablieren, bei 
der die kleinräumige Wasserhaushaltsbi-
lanz auch nach der Erschließung derjeni-
gen der unbebauten Fläche möglichst na-
hekommt. 
Dieses Ziel kann unserer Ansicht nach nur 
erreicht werden, wenn im Rahmen der 
Bauleitplanung Betrachtungen zur Was-
serhaushaltsbilanz erfolgen und die dar-
aus resultierenden Vorgaben (Dachbe-
grünung, Versickerung etc.) im Bebau-
ungsplan fixiert werden.  

 
 
 
 
 
 
 
Die genannten Vorgaben werden festgesetzt.  

 Wasserversorgung:  
Die Gemeinde, als Betreiber der öffentli-
chen Wasserversorgung, hat die Anlagen 
nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik herzustellen, zu unterhalten 
und zu betreiben. Durch die Nachverdich-
tung ist darauf zu achten, dass die Anla-
gen der öffentlichen Wasserversorgung 
ausreichend dimensioniert sind, auch im 
Fall einer größeren Entnahme (z. B. 
Brandfall). 

 
Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
 

 Altlasten und Bodenschutz: 
A.2.5.1 Altlasten 

Für das Bebauungsplangebiet weisen wir 
auf folgende Altlasten-, Altlastenver-
dachtsflächen und entsorgungsrelevante 
Flächen (Bodenschutz- und Altlastenka-
taster, Stand Dezember 2015) hin: 

Das gesamte Plangebiet befindet sich in-
nerhalb der abgegrenzten schädlichen 
Bodenveränderung durch den histori-
schen Bergbau. Es ist mit erhöhten 
Schadstoffgehalten des Bodens durch Ar-
sen, Blei (bis ca. 250 mg/kg im Oberbo-
den), Cadmium, Kupfer und Zink zu rech-
nen. Durch die ehemalige gewerbliche 
Nutzung in Teilbereichen ist zusätzlich 
mit nutzungsspezifischen Bodenverunrei-
nigungen zu rechnen, die entsorgungsre-
levant sein können. 

 
 
Kenntnisnahme und Ausführung in der Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein entsprechendes Gutachten wurde 2017 erstellt. 
Dieses wird den Offenlageunterlagen beigefügt. 
Eine erhöhte Schadstoffbelastung konnte dabei 
nicht festgestellt werden.  
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Überschüssiger Bodenaushub, der bei 
Eingriffen in den Untergrund anfällt und 
das Gelände verlässt, ist ggf. nicht frei 
verwertbar. Es ist daher ein in Boden-
schutz- und Altlastenfragen sachverstän-
diger Gutachter für die Untersuchung, 
Klassifizierung, Bewertung und Verwer-
tung von Bodenmaterialien zur Einhal-
tung der bodenschutz- und abfallrechtli-
chen Vorgaben zu beauftragen und ge-
genüber dem Landratsamt zu benennen. 
Erdbauunternehmer sind über das Vorlie-
gen von Bodenverunreinigungen in 
Kenntnis zu setzen.  
Auf eine Versickerung von Niederschlags-
wasser auf Standort Nr. 2 ist aus Gründen 
des Grundwasserschutzes zu verzichten. 
Offenkundige, bislang unbekannte An-
haltspunkte für das Vorliegen einer Alt-
last oder schädlichen Bodenveränderung 
im Zuge der Bebauung sind der unteren 
Bodenschutz- und Altlastenbehörde un-
verzüglich mitzuteilen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungen mit dem Landratsamt haben erge-
ben, dass auch an der genannten Stelle weiterhin 
mit einer Versickerung von Niederschlagswasser zu 
planen ist, da die Altlasten nach Abbruch der Tank-
stelle entfernt wurden. Im Zuge der Bebauung ist 
dies nochmals zu überprüfen, da eine Schad-
stofffreiheit nicht garantiert werden kann.  

A.2.5.2 Bodenschutz: 
Für die in Anspruch genommenen Böden 
bitten wir eine Eingriffs-Ausgleichsbilan-
zierung nach Vorgabe der Arbeitshilfe des 
Umweltministeriums „Das Schutzgut Bo-
den in der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung“ durchzuführen. Bodenbe-
zogene Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Bo-
denverbesserungen) sollten in Erwägung 
gezogen werden. 
Unter https://udo.lubw.baden-wuert-
temberg.de/public/ stellt das Land BW 
Suchraumkarten auf Gemeindeebene für 
potenziell geeignete Bodenauftragsflä-
chen zur Verfügung. Auf diesen Flächen 
können fachtechnisch sachgerecht aus-
geführte Bodenaufträge als Bodenver-
besserung und damit als Kompensations-
maßnahme anerkannt werden. Sie be-
dürfen im Regelfall einer naturschutz- 
bzw. baurechtlichen Genehmigung. 

 

 
Kenntnisnahme. Eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzie-
rung wird vorgelegt, wobei der planexterne Aus-
gleich über das Ökokonto der Gemeinde Denzlingen 
erfolgt.  
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A.3 Landratsamt Emmendingen – Amt für Gewerbeaufsicht, Abfallrecht und Immissionsschutz  
(Schreiben vom 23.09.2022 und 28.09.2022)  

 Immissionsschutz:  
Zur Neuaufstellung des Bebauungsplans 
„Käppelematten - 1. BA“ der Gemeinde 
Denzlingen bitten wir um Vorlage einer 
schalltechnischen Untersuchung. Ande-
renfalls kann die Immissionssituation 
nicht bewertet werden. 

 
Eine schalltechnische Untersuchung wird vorgelegt. 

 Abfallrecht: 
Gegen die Aufstellung des Bebauungspla-
nes „Käppelematten – 1. BA“ bestehen 
von unserer Seite aus keine Bedenken, 
wenn unsere Stellungnahme und Anre-
gungen in den Bebauungsplan übernom-
men werden. 

 
Kenntnisnahme 

A.3.2.1 1. Im Hinblick auf die abfallwirtschaftli-
chen Belange ist das Gesetz zur Förde-
rung der Kreislaufwirtschaft und Siche-
rung der umweltverträglichen Bewirt-
schaftung von Abfällen (Kreislaufwirt-
schaftsgesetz - KrWG) vom 24. Februar 
2012 (BGBl. I, Nr. 10, S. 212) sowie die je-
weils hierzu erlassenen Verordnungen in 
der jeweils geltenden Fassung zu beach-
ten und anzuwenden. Hiernach gilt u.a. 
die Pflicht zur vorrangigen Verwertung 
von anfallenden Abfällen vor deren Be-
seitigung. Die Verwertung von Abfällen, 
hierzu zählt auch Bodenaushub welcher 
nicht wieder vor Ort eingebaut wird, hat 
ordnungsgemäß (also im Einklang mit al-
len öffentlich-rechtlichen Vorschriften) 
und schadlos (Beeinträchtigungen des 
Wohls der Allgemeinheit sind nicht zu er-
warten, insbesondere keine Schadstoff-
anreicherung im Wertstoffkreislauf) zu 
erfolgen. 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch eine Anhebung des Geländes im Rahmen des 
Sockelhöhenkonzepts soll die Verwertung des Bo-
denaushubs vor Ort begünstigt werden. 
 

A.3.2.2 2. Grundsätzlich gilt der Vorrang der Ab-
fallvermeidung sowie nachfolgend in ge-
nannter Rangfolge die Vorbereitung zur 
Wiederverwendung, das Recycling, die 
sonstige Verwertung (insbesondere ener-
getische Verwertung und Verfüllung) vor 
der Beseitigung von Abfällen (§ 3 Abs. 19 
bis 26 und § 6 KrWG). 

Kenntnisnahme 

A.3.2.3 3. Die Grundstücke innerhalb des Bebau-
ungsplans unterliegen dem Anschluss- 

Kenntnisnahme 
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und Benutzungszwang an die öffentliche 
Einrichtung Abfallentsorgung des Land-
kreises Emmendingen. Die anfallenden 
Abfälle sind deshalb der öffentlichen Ab-
fallentsorgung zu überlassen.  
Dies gilt auch für die Siedungsabfälle von 
Gewerbebetrieben. Diese haben eben-
falls Abfallbehälter des öffentlich-rechtli-
chen Entsorgungsträgers im angemesse-
nen Umfang, mindestens aber einen Be-
hälter, zu nutzen. 
In diesem Zusammenhang sind die Be-
lange der Müllabfuhr bei der Planung der 
Erschließungsanlagen im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplanes mit 
einzubeziehen. 

Die Belange der Müllabfuhr werden entsprechend 
der Stellungnahme des Eigenbetrieb Abfallwirt-
schaft berücksichtigt (vgl. A.13). 
 
 
 

A.3.2.4 4. Die Vermischung, einschließlich der 
Verdünnung, gefährlicher Abfälle mit an-
deren gefährlichen oder nicht gefährli-
chen Abfällen, Stoffen oder Materialien 
ist unzulässig (Vermischungsverbot). 
Grundsätzlich sind anfallende Abfälle ge-
trennt zu halten und zu behandeln, um 
den Anforderungen einer hochwertigen 
Verwertung gerecht zu werden (Ge-
trennthaltungsgebot). 

Kenntnisnahme 
 

A.3.2.5 5. Anfallender Bauschutt (z.B. bei Er-
schließungsarbeiten) ist ordnungsgemäß 
und schadlos in einer zugelassenen Bau-
schuttrecyclinganlage zu verwerten; er 
darf nicht als An- bzw. Auffüllmaterial 
(Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) 
benutzt werden. Falls eine Verwertung 
aufgrund der Verunreinigung u.a. mit 
Schadstoffen nicht möglich ist, ist dieser 
ordnungsgemäß auf einer entsprechend 
zugelassenen Deponie zu beseitigen. 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
 

A.3.2.6 6. Bei der Ausweisung von Baugebieten 
und der Durchführung von Bauvorhaben 
sollte im Sinne von § 3 Abs. 3 Landeskreis-
laufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) im Rah-
men der Abfallvermeidung ein Erdmas-
senausgleich durchgeführt werden. Da-
bei werden durch die Festlegung von 
Straßen- und Gebäudeniveaus die bei der 
Bebauung anfallenden Massen an Bo-
denaushub vor Ort verwendet (soge-
nannter Erdmassenausgleich). 

Durch eine Anhebung des Geländes im Rahmen des 
Sockelhöhenkonzepts werden die Möglichkeiten 
geschaffen, Bodenaushub vor Ort zu verwerten.  
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A.3.2.7 7. Werden im Zuge der Bauarbeiten stoff-
liche Bodenbelastungen angetroffen, ist 
das weitere Vorgehen mit der Abfall-
rechtsbehörde des Landratsamt Em-
mendingen (07641/451-499 o. 223, E-
Mail: gia@landkreis-emmendingen.de) 
abzustimmen. 

 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung, Übernahme 
als Hinweis 

A.4 Landratsamt Emmendingen – Straßenbauverwaltung 
(Schreiben vom 21.09.2022) 

 Der o.g. Bebauungsplan ist ca. 70 m von 
der L 112 entfernt und wird über die 
Waldkircher Straße bzw. Glottertal 
Straße/ Elzstraße an das klassifizierte 
Straßennetz angeschlossen. 

 Da allein im 1. BA ca. 219 Wohneinheiten 
geplant sind, empfehlen wir die Erstel-
lung eines Verkehrsgutachtes für das ge-
samte Plangebiet. Folgende Punkte soll-
ten dabei geklärt werden:  
Wie viel Verkehr wird durch das aktuelle 
Vorhaben sowie der zukünftigen Erweite-
rung erzeugt (Einwohnverkehr, Besucher-
verkehr, Beschäftigtenverkehr usw.)?  
Wie verteilten sich die Verkehrsmengen 
auf das umliegende Straßennetz? 
Sind die vorhandenen Knotenpunkte wei-
terhin leistungsfähig bzw. sind zukünftig 
negative Auswirkungen zu erwarten? 

 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Ein Verkehrsgutachten für das gesamte Gebiet Käp-
pelematten/Unter’m Heidach wird unter Berück-
sichtigung der genannten Fragestellungen zu gege-
bener Zeit erstellt.  

A.5 Landratsamt Emmendingen – Straßenverkehrsamt 
(Schreiben vom 05.09.2022) 

 Mit dem 1. BA des Bebauungsplanes 
„Käppelematten“ sollen ca. 219 
Wohneinheiten für umgerechnet ca. 460 
Personen entstehen. Dabei wird das Plan-
gebiet durch die vorhandenen Straßen 
„Waldkircher Straße“ und „Glottertal-
straße“ erschlossen. Die innere Erschlie-
ßung erfolgt durch verkehrsberuhigte 
Stichstraßen mit Wohnhofcharakter. 
Diese Beschreibung lässt vermuten, dass 
es sich dabei um verkehrsberuhigte Be-
reiche im Sinne der Straßenverkehrsord-
nung handeln soll, in denen der Verkehr 
eine untergeordnete Bedeutung hat und 
der Aufenthaltscharakter überwiegt. Die 
durch die vorgesehenen Stichstraßen 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies ist korrekt. Im Rechtsplan wird daher eine Ver-
kehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung 
„Verkehrsberuhigter Bereich“ festgesetzt. 
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(Sackgassen) gebildeten Wohnhöfe sol-
len durch Fußwege verbunden werden.  
Unter Bewertung der bislang bekannten 
Planungspunkte geben wir folgende An-
regungen: 

 Trotz propagierter und aktiv betriebener 
Verkehrswende ist der Grad der individu-
ellen Motorisierung nach wie vor sehr 
hoch. Es ist daher darauf zu achten, dass 
für die Bewohner ausreichend Stellplätze 
(Tiefgaragen?) zur Verfügung stehen und 
auch an den allgemeinen Parkbedarf ge-
dacht wird. Aus den im Plan dargestellten 
Senkrecht- und Längsparkplätzen geht in 
der Begründung nicht hervor, um welche 
Art von Plätzen es sich handelt.  

 
 

 Die durch die Stichstraßen gebildeten 
Wohnhöfe werden durch Fußwege mitei-
nander verbunden. Es ist in der Praxis 
nicht davon auszugehen, dass diese 
Wege ausschließlich von Fußgängern be-
nutzt werden, sondern auch von Fahrrad 
Fahrenden. Die Wege sollten daher auch 
für die Nutzung des Radverkehrs baulich 
so hergestellt werden, dass eine Misch-
fläche ein gefahrloses benutzen von Fuß-
gängern und Radfahrern – auch im Be-
gegnungsverkehr - ermöglicht.  

 Da der Bebauungsplan weitere Bauab-
schnitte vorsieht und der Flächennut-
zungsplan eine Wohnbebauung bis an die 
Elzstraße und nördlich der Stuttgarter 
Straße beinhaltet, stellt sich die Frage 
nach der aktuellen und zukünftigen Leis-
tungsfähigkeit des Straßennetzes. Hier 
sehen wir vor allem die Knotenpunkte 
Hauptstraße (L 112) / Waldkircher Straße 
und Glottertalstraße / Elzstraße im Blick-
punkt. Wir empfehlen daher die Erstel-
lung eines Verkehrsgutachtens. 

 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Geplant ist, die Parkierung unterirdisch unterzu-
bringen. Von der Änderung der Stellplatzverpflich-
tung nach § 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO wird ebenfalls Ge-
brauch gemacht.  
Im Bebauungsplan werden diese als öffentliche Ver-
kehrsfläche festgesetzt. In der Umsetzung sind an 
der Waldkircher Straße Längsparkplätze und in 
Planstraße 3 zusätzlich Senkrechtparkplätze vorge-
sehen. 
 
Die Verbindungswege zwischen den Wohnhöfen 
sind mit einer Breite von 3 m festgesetzt. Lediglich 
an einer Stelle ohne wesentliche Verbindungsfunk-
tion (an der nordwestlichen öffentlichen Grünflä-
che) ist eine Breite von 2 m vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der städtebauliche Entwurf für das Gesamtgebiet 
„Käppelematten/Unter’m Heidach“ soll abschnitts-
weise umgesetzt werden. Ein Verkehrsgutachten 
wird daher für das Gesamtareal zu gegebener Zeit 
unter Berücksichtigung der hier und in der Stellung-
nahme der Straßenbauverwaltung genannten 
Punkte erstellt. 
 

A.6 Landratsamt Emmendingen – Gesundheitsamt 
(Schreiben vom 16.09.2022) 

 Im Rahmen der Bebauungsplanaufstel-
lung setzen wir voraus, dass die herzu-

Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
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stellenden Anlagen der öffentlichen Was-
serversorgung innerhalb des Planungsge-
bietes den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik entsprechen werden. Auf die 
Anzeigepflichten für Anlagen, die zur Ent-
nahme oder Abgabe von Wasser ohne 
Trinkwasserbeschaffenheit im Sinne der 
Trinkwasserverordnung bestimmt sind 
(z.B. Regenwassernutzungsanlagen) und 
die ggf. zusätzlich zu den Trinkwasserin-
stallationen (Hausinstallationen) herge-
stellt bzw. betrieben werden wird hinge-
wiesen (TrinkwV § 13, Abs. 4). Zudem ist 
gem. § 17 (6) ggf. die regelkonforme Her-
stellung und der Betrieb entsprechender 
Anlagen sicherzustellen (z.B. Sicherungs-
einrichtungen). Hinsichtlich immissions-
schutz-, grundwasser- und altlastenrele-
vanter Belange, z.B. aus historischen 
Bergbau, wird auf die Zuständigkeit der 
jeweiligen Fachbehörde verwiesen.  

 Wir weisen zudem darauf hin, dass von 
dem Vorhaben das rechtskräftig ausge-
wiesene Wasserschutzgebiet (WSG) 
Mauracher Berg und Teninger Allmend 
berührt wird. Im Rahmen der Grünpla-
nung sollte insbesondere bei Wohnbe-
bauung auf allergene oder stark giftige 
Pflanzen verzichtet werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Wasserschutzgebiet wird in der Begründung 
zur Offenlage genannt und nachrichtlich in den Be-
bauungsplan aufgenommen. 
 
 
Der Hinweis wird begrüßt und aufgenommen. 

A.7 Landratsamt Emmendingen – Vermessungsamt 
(Schreiben vom 03.08.2022) 

 Das Vermessungsamt hat grundsätzlich 
keine Bedenken. 

 Die europäische Richtlinie INSPIRE und 
das Geodatenzugangsgesetz Baden-
Württemberg verpflichtet die Kommu-
nen ihre Bauleitplanung standardisiert 
bereitzustellen. Hierzu ist ein einheitli-
ches Austauschformat erforderlich. Am 5. 
Oktober 2017 hat der IT-Planungsrat den 
Standard "XPlanung" als verbindliche An-
wendung für den Austausch im Bau- und 
Planungsbereich beschlossen. Für IT-Ver-
fahren wurden folgende Umsetzungsfris-
ten für die Konformität festgelegt: 
- mit Beschlussfassung - für IT-Verfah-

ren, die neu implementiert oder in 

Kenntnisnahme 
 
Der Bebauungsplan wird entsprechend erstellt. 
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wesentlichem Umfang überarbeitet 
werden, 

- maximal fünf Jahre nach Beschluss-
fassung für andere IT-Verfahren 

Wir regen an, den Bebauungsplan im 
neuen Austauschformat zu fertigen. 

 

A.8 Landratsamt Emmendingen – Amt für Flurneuordnung 
(Schreiben vom 04.08.2022) 

 Das o.g. Vorhaben befindet sich nicht in-
nerhalb laufender oder geplanter Flurbe-
reinigungsverfahren. Aus Sicht der Flur-
neuordnung bestehen weder Anregun-
gen oder Bedenken. 

 

Kenntnisnahme 

A.9 Landratsamt Emmendingen – Landwirtschaftsamt 
(Schreiben vom 19.09.2022) 

 Zu o. g. Planvorhaben gibt es aus land-
wirtschaftlicher Sicht folgende Bedenken 
und Anregungen: 

 Das Plangebiet ist Teil der Planfläche D 11 
des aktuellen Flächennutzungsplanes der 
GVV Denzlingen-Vörstetten-Reute, die 
2006 als Gesamtgebiet Käppelematten 
für die Wohnbauentwicklung ausgewie-
sen wurde. Die Gesamtfläche ist in der 
Flurbilanz der Landwirtschaftsverwaltung 
Baden-Württemberg als Vorrangflur 
Stufe I ausgewiesen. Es handelt sich um 
fruchtbare Böden mit überwiegend gro-
ßen, sehr gut zu bewirtschaftenden 
Schlägen, die der Produktion von Lebens-
mitteln dienen.  

 Der Verlust der hochwertigen Ackerflä-
chen ist aus agrarstruktureller Sicht sehr 
bedauerlich und führt zudem insbeson-
dere in Summation zu erheblichen Flä-
chenverlusten für die betroffenen Land-
wirte, die zu Existenzgefährdung und Be-
triebsaufgabe führen können. Wir bitten 
die Gemeinde Denzlingen, die betroffe-
nen Landwirte frühzeitig in die Planungen 
mit einzubeziehen und nach Möglichkeit 
die Flächenverluste zu kompensieren, um 
Betriebsaufgaben zu vermeiden. 

 Wir weisen darauf hin, dass das geplante 
Wohngebiet derzeit noch direkt an land-
wirtschaftliche Nutzflächen angrenzt. 

Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Verlust hochwertiger Ackerflächen wird von 
der Gemeinde Denzlingen grundsätzlich bedauert. 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind jedoch 
auch andere Belange zu berücksichtigen, in diesem 
Falle insbesondere die Versorgung der Bevölkerung 
mit Wohnraum. Die Fläche Käppelematten/Unterm 
Heidach, in der dieser Bebauungsplan den ersten 
Bauabschnitt bildet, ist aufgrund ihrer Lage zudem 
geeignet, ein Bindeglied zwischen den östlichen Tei-
len des Siedlungsgebiets und dem restlichen Ort 
herzustellen. Aus städtebaulicher Sicht stellt dies 
die auf Gemeindeebene sinnvollste Fläche zur Sied-
lungserweiterung dar. Die Flächen sind darüber hin-
aus in gemeindlichem Besitz. 
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Hier kann es auch bei Einhaltung einer gu-
ten fachlichen Praxis zeitweise zu Emissi-
onen wie Lärm, Staub und Gerüchen 
kommen. Laut der Bekanntmachung über 
die Mindestabstände bei der Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln zum Schutz 
von Umstehenden und Anwohnern des 
Bundesamtes für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit vom 27. April 
2016 wird zugrunde gelegt, dass bei 
Spritz- und Sprühanwendungen von 
Pflanzenschutzmitteln in Flächenkulturen 
zwei Meter und in Raumkulturen 5 Meter 
nicht unterschritten werden. Wir gehen 
davon aus, dass die landwirtschaftliche 
Nutzung der angrenzenden Flächen bis 
zur evtl. Realisierung weiterer Bauab-
schnitte uneingeschränkt möglich ist. 

 Hinsichtlich der im weiteren Verfahren 
noch zu benennenden Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen gilt §15 (3) BNatSCHG, 
demnach ist bei der Inanspruchnahme 
von landwirtschaftlich genutzten Flächen 
für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht 
zu nehmen, insbesondere sind für die 
landwirtschaftliche Nutzung besonders 
geeignete Böden nur im notwendigen 
Umfang in Anspruch zu nehmen. Es ist 
vorrangig zu prüfen, ob der Ausgleich o-
der Ersatz auch durch Maßnahmen der 
Wiedervernetzung von Lebensräumen o-
der durch Bewirtschaftungs- oder Pflege-
maßnahmen, die der dauerhaften Auf-
wertung des Naturhaushaltes oder des 
Landschaftsbildes dienen, erbracht wer-
den können, um möglichst zu vermeiden, 
dass Flächen aus der Nutzung genommen 
werden. 
Laut §15 (6) NatSchG ist bei einer geplan-
ten Inanspruchnahme von landwirt-
schaftlich genutzten Flächen für Ersatz- 
und Ausgleichsmaßnahmen die zustän-
dige Landwirtschaftsbehörde bei der Aus-
wahl der Flächen frühzeitig zu beteiligen. 

 Vor dem Hintergrund eines sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden regen wir 
eine möglichst dichte und mehrstöckige 

Östlich angrenzend sieht der städtebauliche Ent-
wurf für das Gesamtgebiet „Käppelematten/Un-
ter’m Heidach“ eine Erweiterung des „Stadtparks“, 
der sich derzeit vom Mauracher Berg bis zum Kul-
tur- und Bürgerhaus zieht, vor. Deshalb sind im ers-
ten Bauabschnitt bzw. im vorliegenden Bebauungs-
plan bereits Flächen entsprechend als öffentliche 
Grünfläche festgesetzt. Nach Osten hin sind daher 
ausreichende Abstände gegeben. Nach Süden ist in 
einem späteren Bauabschnitt eine Erweiterung des 
Wohngebiets vorgesehen. Durch die festgesetzten 
Baufenster ist ein ausreichender Abstand sicherge-
stellt.  
 
 
 
 
 
Der externe Ausgleich erfolgt über das Ökokonto 
der Gemeinde Denzlingen. Dabei handelt es sich um 
bereits umgesetzte Maßnahmen, sodass dieser Be-
bauungsplan keine weiteren landwirtschaftlichen 
Flächen beanspruchen wird. Aufgrund der hohen 
Durchgrünung des Plangebiets ist der externe Aus-
gleich in Ökopunkten insgesamt jedoch als verhält-
nismäßig gering einzustufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem wird gefolgt. Der sparsame Umgang mit Grund 
und Boden ist der Gemeinde Denzlingen auch vor 
dem Hintergrund der Landwirtschaft vor Ort wich-
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Bebauung sowie die Vermeidung ebener-
diger Parkplätze an. Dies ist in weiten Tei-
len bereits vorgesehen. Freistehende Ein-
familien- und Doppelhäuser haben je-
doch einen hohen Flächenverbrauch im 
Verhältnis zur Einwohnerzahl und sollten 
vermieden werden. Parkraum sollte un-
terirdisch in Tiefgaragen bereitgestellt 
werden. 

 

tig. Deshalb wird überwiegend mit Geschosswoh-
nungsbauten geplant. Die stellenweise vorgesehe-
nen Einfamilien- und Doppelhäuser werden eben-
falls so festgesetzt, dass eine hohe Grundstücksaus-
nutzung mit bis zu drei Vollgeschossen möglich 
wird. Dabei sind auch Einliegerwohnungen denk-
bar. Eine Beschränkung der Wohneinheiten erfolgt 
aus diesem Grund nicht. 
 
 

A.10 Landratsamt Emmendingen – Forstliche Belange 
(Schreiben vom 22.08.2022) 

 Das Planungsgebiet liegt außerhalb Wald, 
forstliche Belange sind nicht betroffen. 

 

Kenntnisnahme 

A.11 Landratsamt Emmendingen – Ordnungsamt – Friedhofswesen  
(Schreiben vom 02.08.2022) 

 Aus bestattungsrechtlicher Sicht beste-
hen keine Bedenken, da das Plangebiet 
nicht in der Nähe des Friedhofes liegt. 

 

Kenntnisnahme 
 

A.12 Landratsamt Emmendingen – ÖPNV 
(Schreiben vom 08.08.2022) 

 Das gesamte Gebiet „Käppelematten“ in-
klusive des nun anstehenden ersten Bau-
abschnitts wird nur am Rande vom ÖPNV 
erschlossen. Aufgrund der geplanten 
Dichte des Baugebietes und dem Gedan-
ken an eine nachhaltige Mobilität sollte 
auf eine gute Erschließung des Bauge-
biets mit dem ÖPNV geachtet werden. 
Somit wären zumindest gute Fuß- und 
Radwegeverbindungen zur Haltestelle 
„Denzlingen Kultur- und Bürgerhaus“ ein-
zurichten und ggf. in den weiteren Bauab-
schnitten die Haltestelle am Gewerbege-
biet „Am roten Brühle“ auch auf der 
westlichen Seite eingerichtet werden. 

 
 
 

 Der Regionalbusverkehr wird die Halte-
stelle Hirschen künftig nicht mehr regel-
mäßig bedienen, so dass eine ÖPNV-An-
bindung des Gebietes nicht mehr über die 
Hauptstraße erfolgen kann. 

Kenntnisnahme 
 
 
Im ersten Bauabschnitt wird keine Bushaltestelle 
vorgesehen, jedoch sieht der Entwurf für das Ge-
samtgebiet „Käppelematten/Unter’m Heidach“ 
eine Bushaltestelle an der Elzstraße, gegenüber der 
bereits baulich hergestellten Haltestelle auf Höhe 
des Gewerbegebiets „Roter Brühl“ vor. Aufgrund 
der Grundstücksverhältnisse in diesem Bereich 
kann derzeit leider noch keine Zuwegung zu dieser 
Stelle erfolgen, jedoch stehen dazu der bisherige 
Weg an der Glottertalstraße zur Verfügung. Ein 
Gehweg wird zudem baugebietsseitig vorgesehen. 
Eine Querungshilfe an der Waldkircher Straße ver-
bessert zudem die Wegebeziehung zur Haltestelle 
„Denzlingen Kultur- und Bürgerhaus“. 
 
Kenntnisnahme. Dies wird bedauert.  
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 Ergänzend möchten wir darauf hinwei-
sen, dass eine ÖPNV-Erschließung dieses 
Gebiets im Aufgabenbereich der Ge-
meinde Denzlingen liegt und durch den 
Landkreis ausgeschlossen ist.  

 

Kenntnisnahme 

A.13 Landratsamt Emmendingen – Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 
(Schreiben vom 29.08.2020) 

 Belange der Müllabfuhr 
„Berücksichtigung der Belange der Müll-
abfuhr bei der Planung der Erschließungs-
straßen im Rahmen der Aufstellung von 
Bebauungsplänen“; siehe beigefügte An-
lage. 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung im Rahmen 
der Erschließungsplanung 

 Belange der Abfallwirtschaft 
Erdaushub: 
Nach den Regelungen des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes (KrWG) gelten der 
Grundsatz der Abfallvermeidung sowie 
die Rangfolge der Verwertung von Abfäl-
len vor deren Beseitigung.  
Für nicht verwendbare Aushubmassen 
sollen entsprechende Entsorgungsmög-
lichkeiten eingeplant werden. 
Diese Vorgaben sind im Verfahren der 
Bauleitplanung entsprechend zu berück-
sichtigen. 
Verwertungsmöglichkeiten bestehen ins-
besondere im Landschaftsbau, in Auffüll-
maßnahmen oder beim Einbau in techni-
sche Bauwerke.  
Weitere Bedenken oder Anregungen be-
stehen keine. 

 

 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
Durch die Anhebung des Geländes (Festsetzung ei-
ner Erdgeschossfußbodenhöhe und Angleichung 
der Grundstücke daran) werden Entsorgungsmög-
lichkeiten eingeplant. 

A.14 Landratsamt Emmendingen – Untere Denkmalschutzbehörde 
(Schreiben vom 26.09.2022)  

 Aus Sicht der unteren Denkmalschutzbe-
hörde bestehen gegen die vorliegende 
Planung keine Bedenken. 

 

Kenntnisnahme 

A.15 Landratsamt Emmendingen – Untere Baurechtsbehörde 
(Schreiben vom 03.08.2022) 

 Aus baurechtlicher Sicht steht dem nichts 
entgegen. 

 

Kenntnisnahme 

A.16 Landratsamt Emmendingen – Bauleitplanung  
(Schreiben vom 26.09.2022) 
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 Planunterlagen, Allgemeines 
Die vorliegende Planung sieht eine über-
wiegend verdichtete Bauweise vor, dies 
wird aus städtebaulicher Sicht ausdrück-
lich begrüßt. So ist es möglich, auch die 
dringend benötigten kleineren Wohnein-
heiten zu Verfügung zu stellen. Für die 
weitere Planung sollte die Festsetzung 
der vorgeschriebenen Stellplätze an die 
Größe der Wohneinheiten angepasst 
werden. Wir gehen davon aus, dass für 
die Geschossbauten Tiefgaragen vorse-
hen werden. 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Dies wird berücksichtigt. Für kleinere Wohneinhei-
ten wird kein erhöhter Stellplatzschlüssel gefordert. 
Der Bebauungsplan sieht bei den Geschosswoh-
nungsbauten Tiefgaragen vor. 
 

 Entwicklung aus dem Flächennutzungs-
plan (FNP) 
Im Flächennutzungsplan ist das Plange-
biet überwiegend als Wohnbaufläche 
dargestellt. Der als gemischte Baufläche 
dargestellte Teilbereich, der nach Ab-
bruch des sich darauf befundenen Ge-
werbebetriebs nun brachliegt, kann nach 
dem nun im gesamten Planungsgebiet 
prägenden Wohnnutzung korrekterweise 
als faktisches Wohngebiet angesehen 
werden. Die Entwicklung des Bebauungs-
planes aus dem Flächennutzungsplan 
wird bestätigt. 

 
 
Die Gemeinde Denzlingen begrüßt die Feststellung. 
Da das Regierungspräsidium Freiburg vor dem Hin-
tergrund der künftigen weiteren Bauabschnitte die 
dargestellte gemischte Baufläche als zu groß erach-
tet, wird dennoch eine Flächennutzungsplanteilän-
derung vorgenommen. 

 Weiteres Verfahren 
Bei der nächsten Verfahrensstufe der öf-
fentlichen Auslegung des Bauleitplanent-
wurfes sind außer den üblichen Unterla-
gen, die zum Änderungsentwurf eines 
Bauleitplanes gehören, einschließlich des 
Umweltberichtes, auch die nach Ihrer 
Einschätzung wesentlichen, bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen und Gutachten mit auszulegen. 
Dazu gehört ferner die Angabe, welche 
Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind (siehe § 3 Abs. 2 BauGB). 
Hierauf ist in der öffentlichen Bekannt-
machung der Auslage hinzuweisen. 
Wir verwiesen hierzu auf ein Urteil des 
Verwaltungsgerichtshofes Mannheim 
vom 12.06.12, AZ: 8 S 1337/10 (sowie auf 
die Bestätigung dieses Urteil durch das 
Bundesverwaltungsgericht vom 
18.07.2013 (AZ: 4 CN 3.12)), wonach es 
…“ausreichend, aber auch erforderlich 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung  
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ist, die vorhandenen Unterlagen der um-
weltbezogenen Informationen nach The-
menblöcken zusammenzufassen und 
diese in einer schlagwortartigen Kurzcha-
rakterisierung zu bezeichnen. 
Diesen Anforderungen ist nicht genügt, 
wenn in dem Bekanntmachungstext le-
diglich auf ein artenschutzrechtliches 
Gutachten sowie auf den Umweltbericht 
hingewiesen wird, die in letzterem ent-
haltenen umweltbezogenen Informatio-
nen aber nicht mit einer themenbezoge-
nen Kurzcharakterisierung bezeichnet 
werden“…. 
Wie eine solche Zusammenfassung im 
Einzelnen auszusehen hat, hängt wesent-
lich von den jeweiligen Umständen des 
Einzelfalls ab. Entscheidend ist stets, ob 
die bekannt gemachten Umweltinforma-
tionen ihrer gesetzlich gewollten Anstoß-
funktion gerecht werden. Das kann im 
Einzelfall bereits bei einer schlagwortarti-
gen Bezeichnung behandelter Umwelt-
themen der Fall sein. Abstrakte Bezeich-
nungen reichen aber dann nicht aus, 
wenn sich darunter mehrere konkrete 
Umweltbelange subsumieren lassen. In 
diesem Fall bedarf es einer stichwortarti-
gen Beschreibung der betroffenen Be-
lange und unter Umständen sogar eine 
Kennzeichnung der Art ihrer Betroffen-
heit. Die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB enthal-
tene Liste von Umweltbelangen kann 
hierbei grundsätzlich nicht mehr als eine 
Gliederungshilfe sein, weil die bekanntzu-
machenden Umweltinformationen stets 
nur den konkret vorliegenden Stellung-
nahmen und Unterlagen entnommen 
werden können. 
Im Rahmen der nächsten Beteiligungs-
stufe bitten wir um die Übersendung der 
Ergebnisse der Behandlung der im Rah-
men der frühzeitigen Beteiligung einge-
gangenen Stellungnahmen der Träger öf-
fentlicher Belange. Dies kann auch in 
elektronischer Form erfolgen. 
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A.17 Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
(Schreiben vom 26.09.2022 ) 

 Im Rahmen seiner fachlichen Zuständig-
keit für geowissenschaftliche und bergbe-
hördliche Belange äußert sich das Lan-
desamt für Geologie, Rohstoffe und Berg-
bau auf der Grundlage der ihm vorliegen-
den Unterlagen und seiner regionalen 
Kenntnisse zum Planungsvorhaben.  

 
1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachge-
setzlicher Regelungen, die im Regelfall 
nicht überwunden werden können  
Keine 
 
2. Beabsichtigte eigene Planungen und 
Maßnahmen, die den Plan berühren kön-
nen, mit Angabe des Sachstandes  
Keine 
 

Kenntnisnahme 

 3. Hinweise, Anregungen oder Bedenken  
A.17.2.1 Geotechnik 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhö-
rungsverfahren des LGRB als Träger öf-
fentlicher Belange keine fachtechnische 
Prüfung vorgelegter Gutachten oder von 
Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das 
Plangebiet ein ingenieurgeologisches 
Übersichtsgutachten, Baugrundgutach-
ten oder geotechnischer Bericht vorliegt, 
liegen die darin getroffenen Aussagen im 
Verantwortungsbereich des gutachten-
den Ingenieurbüros.  
Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung 
vorausgesetzt, wird andernfalls die Über-
nahme der folgenden geotechnischen 
Hinweise in den Bebauungsplan empfoh-
len:  
Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen 
Geodaten bildet im Plangebiet Hochflut-
lehm unbekannter Mächtigkeit den ober-
flächennahen Baugrund. Mit lokalen Auf-
füllungen vorangegangener Nutzungen, 
die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet 
sind, sowie mit einem kleinräumig deut-
lich unterschiedlichen Setzungsverhalten 
des Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. 
vorhandene organische Anteile können 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übernahme unter Hinweise 



Gemeinde Denzlingen Stand: 06.02.24 
Bebauungsplan „Käppelematten – 1. BA” Fassung: Offenlagebeschluss 
 

Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung (12.08.22 - 30.09.22)   

 
 

Seite 20 von 32 
 

zu zusätzlichen bautechnischen Er-
schwernissen führen. Der Grundwasser-
flurabstand kann bauwerksrelevant sein.  
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im 
Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Bau-
grundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 
Wahl und Tragfähigkeit des Gründungs-
horizonts, zum Grundwasser, zur Baugru-
bensicherung) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 
1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen.  

A.17.2.2 Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher 
Sicht keine Hinweise, Anregungen oder 
Bedenken vorzutragen. 

Kenntnisnahme 

A.17.2.3 Mineralische Rohstoffe 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoff-
geologischer Sicht keine Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzubringen.  

Kenntnisnahme 

A.17.2.4 Grundwasser 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhö-
rungsverfahren des LGRB als Träger öf-
fentlicher Belange keine fachtechnische 
Prüfung vorgelegter Gutachten oder von 
Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das 
Plangebiet ein hydrogeologisches Über-
sichtsgutachten, Detailgutachten oder 
hydrogeologischer Bericht vorliegt, liegen 
die darin getroffenen Aussagen im Ver-
antwortungsbereich des gutachtenden 
Ingenieurbüros.  
Auf die Lage des Planvorhabens innerhalb 
der Zone IIIB des festgesetzten Wasser-
schutzgebiets „WSG Mauracherberg - Te-
ninger Allmend“ (LUBW Nr.: 316-360) 
wird hingewiesen.  
Aktuell findet im Plangebiet keine Bear-
beitung des LGRB zu hydrogeologischen 
Themen statt.  

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis ist aufgenommen.  

A.17.2.5 Bergbau 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen 
Bergbaugebiet.  
Nach den beim Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Un-
terlagen ist das Plangebiet nicht von Alt-

Kenntnisnahme 



Gemeinde Denzlingen Stand: 06.02.24 
Bebauungsplan „Käppelematten – 1. BA” Fassung: Offenlagebeschluss 
 

Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung (12.08.22 - 30.09.22)   

 
 

Seite 21 von 32 
 

bergbau oder künstlich geschaffenen Alt-
hohlräumen (bspw. Stollen, Bunker, un-
terirdische Keller) betroffen.  

A.17.2.6 Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange 
des geowissenschaftlichen Naturschutzes 
nicht tangiert.  

Kenntnisnahme 

A.17.2.7 Allgemeine Hinweise 
Die lokalen geologischen Untergrundver-
hältnisse können dem bestehenden Geo-
logischen Kartenwerk, eine Übersicht 
über die am LGRB vorhandenen Bohrda-
ten der Homepage des LGRB 
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen 
werden.   
Des Weiteren verweisen wir auf unser 
Geotop-Kataster, welches im Internet un-
ter der Adresse http://lgrb-bw.de/ge-
otourismus/geotope (Anwendung LGRB-
Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen 
werden kann.  

 

Übernahme unter Hinweise 
 

A.18 Regierungspräsidium Freiburg – Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 
(Schreiben vom 21.09.2022) 

 In Kapitel 1.4 der Begründung wird erläu-
tert, dass auch ein Teil der ausgewiese-
nen Mischbaufläche an der Waldkircher 
Straße als allgemeines Wohngebiet über-
plant wird. Aufgrund der zwischenzeitli-
chen Umsiedlung und des Abbruchs des 
Autohauses und der daraus gefolgerten 
Entstehung eines faktischen Wohngebie-
tes könne laut Begründung eine Überpla-
nung durch ein allgemeines Wohngebiet 
mit § 8 Abs. 2 BauGB vereinbar sein. 
Wenn der Planungswille allerdings derart 
eindeutig auf ein allgemeines Wohnge-
biet an dem Standort abzielt, sollte aus 
Sicht der höheren Raumordnungsbe-
hörde die FNP-Darstellung der Mischbau-
fläche in eine Wohnbaufläche geändert 
werden. Gerade auch mit Blick auf den 
vorgelegten Gestaltungsplan wird deut-
lich, dass nicht lediglich der im Geltungs-
bereich befindliche Flächenumgriff der 
Mischbaufläche in Höhe von ca. 5.780 m² 
als allgemeines Wohngebiet beplant 
wird, sondern dass auch der restliche Teil 

Die Anregung wird berücksichtigt. Die Flächennut-
zungsplanänderung wurde eingeleitet. 
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der Mischbaufläche östlich der Waldkir-
cher Straße mit Wohnnutzungen projek-
tiert wird. Damit würde die Mischbauflä-
che mit einer Größe von insgesamt ca. 
8.480 m² in Gänze nicht mehr der gem. 
FNP intendierten gemischten Nutzung, 
sondern nur noch der wohnbaulichen 
Nutzung zur Verfügung stehen. Aus Sicht 
der höheren Raumordnungsbehörde be-
stehen daher zumindest Zweifel, ob die 
vorgelegte Planung noch vom Entwick-
lungsgebot gem. § 8 BauGB abgedeckt 
sein kann. 
Im Sinne der Rechtssicherheit der Pla-
nung empfehlen wir daher, den FNP im 
Bereich der gemischten Baufläche im 
Sinne der vorgelegten Planungsüberle-
gungen in einem schlanken Änderungs-
verfahren parallel zum Bebauungsplan-
verfahren zu ändern. 

 

A.19 Regionalverband Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 13.09.2022) 

 Der Bebauungsplan umfasst einen Gel-
tungsbereich von ca. 4,1 ha, entwickelt 
sich nach Ziffer 1.4 der Begründung aus 
dem Flächennutzungsplan und sieht im 
Wesentlichen ein Wohngebiet vor.  

 Da eine große Nachfrage nach Wohnbau-
land besteht, sollte mit den zur Verfügung 
stehenden Flächen behutsam und nach-
haltig umgegangen werden.  
Wir begrüßen, dass die Planung ein aus-
gewogenes Verhältnis von Gebäuden mit 
mehreren Wohneinheiten und Einfamili-
enhäusern vorsieht und insbesondere die 
Wohngebäude zum Park um ein Geschoss 
erhöht werden. 
Durch die Planung kann auch ein Angebot 
kleinerer und am besten barrierefreier 
Wohneinheiten entstehen, das für die 
Nachfrage junger Leute und Senioren 
sinnvoll und wichtig ist. 

 Damit auch eine dem städtebaulichen 
Entwurf entsprechende adäquate Bau-
dichte entsteht, sind die Festsetzungen 
im Rahmen des Offenlageentwurfs ent-
sprechend konkret zu treffen. 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festgesetzt wurden dem städtebaulichen Entwurf 
angepasste Gebäudehöhen und Geschossigkeiten. 
Es gilt eine Mindest-Geschossigkeit von zwei Voll-
geschossen. Auf eine Beschränkung der max. zuläs-
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 Die erforderlichen Stellplätze sollten an 
die Wohnungsgrößen angepasst werden, 
damit kleine Ein-Personen-Wohneinhei-
ten nicht mehr als einen Stellplatz nach-
weisen müssen. 

 Aus regionalplanerischer Sicht bestehen 
keine weiteren Hinweise, Anregungen 
und Einwendungen. 

 

sigen Anzahl an Wohneinheiten wurde ebenso ver-
zichtet, um flexible Möglichkeiten zur Umsetzung 
der geplanten Dichte zu geben. 
 
Dies wird so aufgenommen. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

A.20 Regierungspräsidium Stuttgart – Kampfmittelbeseitigungsdienst BW 
(Schreiben vom 27.09.2022) 

 Wir bedanken uns für Ihr Anschreiben. 
Damit wir für Sie tätig werden können, 
bitten wir Sie den beigefügten Antrag 
auszufüllen, zu unterschreiben und mit 
Lageplänen an uns zurück zu senden. 

 Aufgrund der ausgedehnten Kampfhand-
lungen und Bombardierungen, die wäh-
rend des 2. Weltkrieges stattfanden, ist 
es ratsam, im Vorfeld von jeglichem 
Bau(Planungs-)verfahren eine Gefahren-
verdachtserforschung in Form einer Aus-
wertung von Luftbildern der Alliierten 
durchzuführen. Alle nicht vorab unter-
suchten Bauflächen sind daher als poten-
tielle Kampfmittelverdachtsflächen ein-
zustufen. 
Seit dem 02.01.2008 kann der Kampfmit-
telbeseitigungsdienst Baden-Württem-
berg allerdings Luftbildauswertungen für 
Dritte, zur Beurteilungen möglicher 
Kampfmittelbelastungen von Grundstü-
cken auf vertraglicher Basis nur noch kos-
tenpflichtig durchführen. 
Diese Auswertung kann bei uns mittels ei-
nes Vordrucks beantragt werden. Die da-
für benötigten Formulare können auch 
unter www.rp-stuttgart.de (->Service-
>Formulare und Merkblätter) gefunden 
werden. 
Bitte beachten Sie hierzu auch den An-
hang. 

Hier handelt es sich um eine Beteiligung als Träger 
öffentlicher Belange im Rahmen des Bauleitplan-
verfahrens, nicht um einen Antrag auf Kampfmittel-
untersuchung. Diese hat bereits 2015 im Rahmen 
der Grundlagenermittlung zum städtebaulichen 
Wettbewerb „Käppelematten/Unter’m Heidach“ 
stattgefunden. Von einer weiteren Beteiligung wird 
abgesehen. 
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Die momentane Bearbeitungszeit hierfür 
beträgt zurzeit mind. 24 Wochen ab Auf-
tragseingang. 
Eine Abweichung von der angegebenen 
Bearbeitungszeit ist nur in dringenden 
Fällen (Gefahr in Verzug) möglich. Bitte 
sehen Sie von Nachfragen diesbezüglich 
ab. 
Weiterhin weisen wir bereits jetzt darauf 
hin, dass sich aufgrund der VwV-Kampf-
mittelbeseitigungsdienst des Innenminis-
teriums Baden-Württemberg vom 
31.08.2013 (GABl. S. 342) die Aufgaben 
des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Ba-
den-Württemberg auf die Entschärfung, 
den Transport und die Vernichtung von 
Kampfmitteln beschränken. 
Die Beratung von Grundstückseigentü-
mern sowie die Suche nach und die Ber-
gung von Kampfmitteln kann vom Kampf-
mittelbeseitigungsdienst nur im Rahmen 
seiner Kapazität gegen vollständige Kos-
tenerstattung übernommen werden. So-
weit der Kampfmittelbeseitigungsdienst 
nicht tätig werden kann, sind für diese 
Aufgaben gewerbliche Unternehmen zu 
beauftragen. 
 

A.21 Stadtwerke Emmendingen GmbH – Energieversorgung Denzlingen 
(Schreiben vom 09.09.2022) 

 Im Umfeld des Erschließungsbereichs 
sind 20kV-Stromkabel im Bereich der 
Waldkircher Straße und der Glottertal-
straße verlegt. Zusätzlich wurde im Jahr 
2020 auf Flst. 7477/2 eine Trafostation 
gestellt. 
Für die Versorgung der Gebiete sind je-
doch keine Niederspannungskabel oder 
nutzbare Netzverknüpfungspunkte vor-
handen. Auch eine Gasversorgung ist in 
dem geplanten Baubereich nicht vorhan-
den. 

 Für die Stromversorgung des 1. BA ist der 
Bau je einer neuen Trafostation im Be-
reich der Erschließungshöfe A4 und A5 
vorzusehen. Der Bereich A3 könnte von 
der bereits vorhandenen Trafostation auf 
Flst.7477/2 versorgt werden. 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden Flächen in Abstimmung mit der Energie-
versorgung Denzlingen bzw. den Stadtwerken Em-
mendingen eingeplant. 
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Für die Versorgung des Bereichs A6 muss 
geprüft werden, ob die bisherige Tra-
fostation in der Hindenburgstraße von 
der Anschlussleistung noch ausreicht, 
diese erneuert werden muss oder ob im 
Bereich der Glottertalstraße eine zusätz-
liche Trafostation gestellt werden muss. 
Für die Energieversorgung muss pro Tra-
fostandort zwingend ein Flurstück mit ei-
ner Fläche von ca. 22m² vorgesehen wer-
den. Rücksprache dahingehend fanden 
bereits im Vorfeld mit dem Bauamt statt. 
Die herzustellenden Stromanschlüsse im 
oben genannten Baugebiet sollen mittels 
Erdkabel, entsprechend dem heutigen 
Stand der Technik, aufgeführt werden. 
Die Kabeltrassen für die Versorgung der 
Objekte sind mit der Energieversorgung 
Denzlingen frühzeitig abzustimmen. 

 Für Aussagen zur Erschließung mit einem 
Gasrohrnetz sowie zur Auslegung des 
Stromnetzes fehlen uns noch endgültige 
Angaben zum Wärme- und Verkehrskon-
zept. 
Exakte Angaben zum optionalen Netzaus-
bau Gas sowie zu Stromnetzinfrastruktur 
sind daher erst nach Abstimmung mit Ge-
meinde und Erschließungsträger möglich. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Gasnetz ist nicht vorgesehen. Geplant ist hinge-
gen ein Wärmenetz. Die EVD/SWE wurden in die 
Planungen einbezogen. 

A.22 BUND Ortsverband Denzlingen 
(Schreiben vom 22.08.2022) 

 Das Gebiet Käppelematten zeigt sich zur-
zeit als landwirtschaftlich genutzte Fläche 
an der Waldkircher- und Glottertalstraße.  

 Neuversiegelung des Bodens:  
Das Fachbüro beurteilt die Auswirkungen 
auf das zu schützende Gut Boden als 
hoch. Bei weiteren Planungen ist auf 
Wege und Stellplätze besonders zu ach-
ten, sie müssen so gestaltet werden, dass 
Regenwasser versickern kann. 

 Erwartete Auswirkungen auf die vorkom-
menden Tierarten:  
Es ist mit dem Verlust von Nahrungshabi-
taten für Vögel, Reptilien und Insekten zu 
rechnen. Erforderlich sind Ausgleichs-
maßnahmen. Unter Punkt 6 sind Ausglei-

Kenntnisnahme  
 
 
 
Die Verwendung wasserdurchlässiger Beläge wird 
festgesetzt. Darüber hinaus werden auch die Stich-
straßen und die daran angrenzenden Wohnhöfe ge-
pflastert anstatt asphaltiert. Die Höhe entwässern 
in die dort jeweils vorgesehenen Grünflächen. 
 
 
 
Dies wird im Umweltbericht entsprechend berück-
sichtigt. 
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che-, Vermeidungs- und Minderungs-
maßnahmen, CEF-Maßnahmen aufge-
führt. Diese sind besonders zu beachten. 

 Die Maßnahmen des Fachbüros für Um-
weltplanung und Naturschutz führen 
auch den Untersuchungsbedarf für Vögel. 
Tagfalter, Reptilien und weitere Tierarten 
auf.  
 „Es sind folgende faunistische Untersu-
chungen vorgesehen:  
- Bestandserfassung Vögel (Revierkar-

tierung)  
- Übersichtsbegehung Tagfalter und  

Reptilien (Optional bei Bedarf wei-
tere Begehungen)  

- Potentialeinschätzung weiterer Tier-
arten(-gruppen)“    

Bei diesen Untersuchungen ist auf den 
richtigen Zeitraum zu achten.  

 Auf die Wirkung von Straßenbeleuchtung 
auf die Natur möchte hinweisen. Es sind 
Straßen und Wege geplant. Hier muss die 
Beleuchtung neusten Standards ange-
passt sein. 

 

 
 
 
Die Untersuchungen werden nach der geltenden 
fachlichen Praxis durchgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entsprechende Vorgaben zur Beleuchtung werden 
gemacht. 

A.23 REGIO-VERBUND GmbH – Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg 
(Schreiben vom 22.08.2022) 

 Wir schließen uns der Stellungnahme des 
Landkreises Emmendingen an und bitten 
weiterhin in diesem und ähnlichen Ver-
fahren gehört zu werden. 

 

Kenntnisnahme. Eine weitere Beteiligung zur Offen-
lage sowie den künftigen weiteren Bauabschnitten 
wird zugesichert. 

A.24 Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht 
(Schreiben vom 22.09.2022) 

 Im Bereich des 1. BA und weiteren Bau-
abschnitten liegt ein Verbandssammler 
des Abwasserzweckverbandes Breis-
gauer Bucht. Er hat einen Durchmesser 
von DN400 mm und besteht aus Stahlbe-
tonrohren. Der Kanal fördert die gesam-
ten Abwässer der Gemeinden Glottertal 
und Heuweiler und ist statisch für eine 
Belastung SLW30 und die vorhandene 
Überdeckung ausgelegt. Grundsätzlich ist 
der Kanal durch einen Schutzstreifen ge-
schützt und darf innerhalb dessen Gren-
zen nicht überbaut werden (Gebäude, 
Schuppen, Garagen, Bäume…), die 

Kenntnisnahme 
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Schächte müssen jederzeit für Wartungs-
arbeiten, Inspektions- und Reparaturar-
beiten anfahrbar sein, auch mit großen 
Spülfahrzeugen. Anbei erhalten Sie eine 
Übersicht mit den betroffenen Kanalab-
schnitten und den zugehörigen Schutz-
streifen. 

 Gemäß des vorliegenden Planungsent-
wurfs für das o. g. Verfahren wird der 
Sammler überbaut. Dem kann der Ab-
wasserzweckverband Breisgauer Bucht 
nicht zustimmen. 
Hierfür sind unsererseits zwei Lösungs-
vorschläge denkbar: 
1.) Umplanung der Gebäudeanord-
nung im Neubaugebiet mit Berücksichti-
gung unserer Auflagen bezüglich des be-
stehenden Kanals (Schutzstreifen, Statik 
während der Bautätigkeiten und im End-
Ausbauzustand, Andienbarkeit...) 
2.) Umlegung des Verbandssammlers 
unter Berücksichtigung unserer Auflagen 
(Schutzstreifens, Statik, Andienbarkeit…) 
Für den Fall des Neubaus des Kanals wird 
es seitens des AZV Breisgauer Bucht eine 
Kostenbeteiligung geben im Sinne eines 
Ausgleiches des Vorteils, welcher durch 
die größere Restlebensdauer des neuen 
Kanals entsteht. Hierfür muss ein Vertrag 
zwischen der Gemeinde Denzlingen und 
dem Abwasserzweckverband Breisgauer 
Bucht abgeschlossen werden. 
Der neue Kanal muss nach der Verlegung 
grundbuchrechtlich gesichert werden. 
Der AZV ist frühzeitig an den Planungen 
zu beteiligen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Eine Überbauung im ersten Bauabschnitt ist nicht 
vorgesehen. Wenn die weitere Entwicklung im be-
troffenen Bereich ansteht, wird die Abstimmung 
mit dem Abwasserzweckverband gesucht. 
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B KEINE BEDENKEN UND ANREGUNGEN  
 

B.1 WVV Mauracher Berg 
(Schreiben vom 10.08.2022) 

B.2 Gemeinden Gundelfingen und Heuweiler 
(Schreiben vom 17.08.2022) 

B.3 Gemeinde Sexau 
(Schreiben vom 23.09.2022) 

B.4 Deutscher Wetterdienst 
(Schreiben vom 30.09.2022) 
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C PRÜFUNG DER EINGEGANGENEN STELLUNGNAHMEN PRIVATER: 
 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

C.1 Bürger 1, 2 und 3  
(Schreiben vom 26.09.2022) 

 Grundlage für alle Entscheidungen für wei-
tere Baumaßnahmen sollten die Ergeb-
nisse von „Denzlingen 2030“ sein. Der Er-
halt des ortstypischen Charakters als 
Hauptziel bezieht sich eindeutig nicht nur 
auf die Gestaltung der Hauptstraße. Der 
ortstypische Charakter wird immer wieder 
durch neue Baugenehmigungen zerstört 
(Ortsmitte, Raiffeisenbank, Wohngebäude 
Hindenburgstraße etc.), dazu gehört auch 
die Vernichtung von Hausgärten und Vor-
gärten, Versiegelung von Flächen und Ver-
nichtung von Grünland im gesamten Ge-
meindegebiet.  

Das Baugebiet „Käppelematten/Unter’m Heidach“ 
wird in „Denzlingen 2030“ als umzusetzendes Bau-
gebiet genannt. Ebenso wird darin der damals 
schon zu erwartende Bevölkerungsanstieg thema-
tisiert, der sich aus der Lage der Gemeinde im di-
rekten Umfeld zur Stadt Freiburg ergibt. 
 
Neben den klassischen Hofstrukturen an der 
Hauptstraße besteht Denzlingen und somit auch 
der ortstypische Charakter bereits heute aus einem 
Mix verschiedener Siedlungstypologien, die sich 
insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts etabliert haben. Private Initiativen zur 
maßvollen Nachverdichtung im bebauten Sied-
lungsbereich werden durch die Gemeinde Denzlin-
gen begrüßt. 

 Diese Missachtung von ursprünglichen Ziel-
vorgaben setzt sich auch im Baugebiet Käp-
pelematten fort und weicht nun stark von 
dem Siegerentwurf von 2014/15 ab. Mit 
vier- bis fünfstöckigen Wohngebäuden soll 
eine Wohndichte erreicht werden, die die 
Denzlinger Bedürfnisse sprengt. Die soge-
nannten Wohnhöfe werden durch querge-
stellte fünfstöckige Gebäude eingeschlos-
sen und in der Lufterneuerung stark behin-
dert. Ein gelungener optischer Übergang zu 
den bestehenden anderthalbgeschossigen 
Häusern westlich der Waldkircherstraße 
findet keine Berücksichtigung, wie im Pla-
nungsentwurf anders behauptet wird.  
Eine Planung für soziale Einrichtungen fehlt 
völlig: Kinderbetreuung, Schule, Einkauf 
und Gaststätte. Auf unseren Straßen wer-
den sich weitere 200 bis 300 Autos bewe-
gen und parken müssen. Durch eine Flä-
chenversiegelung von 1,6 ha (von den ge-
planten 4ha) findet eine erhöhte Erwär-
mung durch Abstrahlung statt, eine Wind-
durchflutung bzw. ein Luftaustausch durch 
Berg-Talwinde werden stark behindert, 
Szenarien für Starkregen und Überflutung 

Grundsätzlich sind Weiterentwicklungen von städ-
tebaulichen Entwürfen üblich, um auf die sich mit 
der Zeit ändernden Rahmenbedingungen zu rea-
gieren. Beispielsweise ist hier die Umsiedelung des 
ehemaligen Autohausstandortes zu nennen. Dar-
über hinaus wird eine starke Abweichung zum Sie-
gerentwurf gerade für den ersten Bauabschnitt 
nicht gesehen. Insbesondere die Wohnhofstruktu-
ren mit den genannten Gebäuden zum Park hin 
wurde beibehalten.  
Im Bereich Waldkircher Straße sind auf der gegen-
überliegenden Seite des Plangebiets maximal zwei 
Vollgeschosse zulässig. Ein Übergang zu dreige-
schossigen Gebäuden ist daher gegeben. 
 
Im Bereich „Unter’m Heidach“, der ebenfalls Teil 
des Gesamtentwurfs ist, sind soziale Einrichtungen 
vorgesehen. Das Schulzentrum ist fußläufig er-
reichbar. 
 
Eine Erhöhung der Flächenversiegelung sowie auch 
ein Mehrverkehr an KFZ, Radfahrenden und Fuß-
gängern lassen sich durch die Planung eines neuen 
Wohngebiets nicht vermeiden. Durch die hohe 
Durchlässigkeit und Durchgrünung des Plangebiets 
sollen die Auswirkungen auf das Lokalklima mög-
lichst geringgehalten werden.  
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durch Glotter/Elz/Lossele in entsprechen-
den Expertengutachten fehlen völlig, ledig-
lich zwei Versickerungsmulden sind Unfug. 
Schon jetzt sind große Versickerungsflä-
chen durch den Neubau Autohaus Kanzio-
rra/Tankstelle und Containerstellflächen 
vernichtet. Überflutungen der Straßen in 
Denzlingen und Glottertal (mit Erdrutsch) 
sowie Überforderung der bestehenden 
Entwässerungskanalisation (Kellerüberflu-
tung in Hindenburgstraße, Hauptstraße, 
Hinterhofstraße) sollten ein Warnhinweise 
sein. Expertisen für Folgen von Starkregen, 
Überflutung bzw. Entwässerung und Versi-
ckerung sollten vergangene Geschehnisse 
berücksichtigen und sind für weitere Pla-
nungen einzuholen.  
Es wird bisher nur festgestellt, dass eine 
Überflutung im Planungsgebiet nicht ent-
halten ist (siehe Ahrtal). Es wird lediglich 
festgestellt, dass eine Grundwasserneue-
rung mittelmäßig beeinträchtigt ist. Auch 
hierauf sollte unbedingt ein Wassergutach-
ten eingehen. 

 
Die Erschließungsanlagen, wozu auch die Entwäs-
serung gehört, werden nach fachlich anerkannten 
Standards und Regelwerken durch ebenfalls aner-
kannte Fachbüros geplant. Eine Einleitung des Nie-
derschlagswassers in die Kanalisation erfolgt im 
Baugebiet nicht.  
 
Eine Starkregenuntersuchung für das Baugebiet 
wurde durchgeführt und wird dem Offenlageent-
wurf beigefügt. Überschwemmungsflächen nach 
Hochwassergefahrenkarte sind nicht betroffen. 
 
 
 
 
 
s.o. 
 

 Eine Erhöhung auf vier- bis fünf Stockwerke 
ist im Rahmen einer Bürgerbeteiligung ab-
zulehnen.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Es sollen 7% mehr Wohneinheiten entste-
hen, d.h. 219 WE, die angeblich durch-
schnittlich mit 2,1 Menschen bewohnt wer-
den; eine fiktive Rechnung. Tatsächlich 
werden 3-4 Menschen pro WE, d.h. nicht 
460 neue Einwohner, sondern bis zu 800 
mit entsprechender Mobilität von vielleicht 
300 neuen PKWs hier wohnen Hochgerech-
net auf das gesamte Neubaugebiet Käp-
pelematten/ Unter‘m Heidach von 20 ha 
bedeutet dies eine Neubürgerzahl von 
2700 bis 2800 mit 1000 neuen Autos. Diese 

Die genannten Erhöhungen der geplanten Ge-
bäude aus dem Gestaltungsplan finden an der Glot-
tertalstraße sowie am geplanten Park statt und be-
trifft vier Gebäude (von 14 Geschosswohnungsbau-
ten insgesamt). Im Rahmen der frühzeitigen Betei-
ligung sind diesbezüglich von privater Seite keine 
weiteren Stellungnahmen eingegangen. Der Regio-
nalverband Südlicher Oberrhein als übergeordnete 
Stelle begrüßt in seiner Stellungnahme die aus 
Gründen des sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden getroffene Erhöhung. 
 
Die mittlere Belegungsdichte je Wohnung liegt 
nach dem Statistischen Landesamt Baden-Würt-
temberg seit 2010 bei 2,1 Personen pro Wohnung. 
Wie viele Menschen tatsächlich im Gebiet wohnen 
werden, kann im Rahmen der Bauleitplanung we-
der vorgegeben noch genau abgeschätzt werden. 
Die Verwendung eines statistischen Näherungs-
wertes ist daher zweckmäßig und üblich. 
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Entwicklung mit allen notwendigen infra-
strukturellen Maßnahmen wird eine Über-
forderung für Denzlingen darstellen.  
Die „Bürgerinitiative „Käppelematten /Un-
ter‘m Heidach“ hat sich schon vor Jahren 
für eine sinnvolle moderate und ange-
passte, klima- und umweltverträgliche Ent-
wicklung eingesetzt und eine familienge-
rechte Wohnpolitik angemahnt.  

 

Im Rahmen der Regional- und Landesplanung ist 
die Gemeinde Denzlingen als Unterzentrum klassi-
fiziert. Aufgabe eines Unterzentrums ist auch die 
Bereitstellung von Wohnraum, der die Gemeinde 
mit diesem Bebauungsplan nachkommt. Über die 
Entwicklung des Gebiets in einzelnen Bauabschnit-
ten erfolgt eine sukzessive Aufsiedlung der Ge-
samtfläche, die als verträglich angesehen wird.  
Die Gemeinde Denzlingen nimmt die früheren Ak-
tivitäten der Bürgerinitiative zur Kenntnis. 

C.2 Bürger 4 
(Schreiben vom 29.09.2022) 

 Ich begrüße es sehr, dass das Nieder-
schlagswasser in einer zentralen Versicke-
rungsanlage versickert werden soll.  

Kenntnisnahme 

 Durchführen von Erdmassenausgleich 
Bei der Ausweisung von Baugebieten und 
der Durchführung von Bauvorhaben im 
Sinne von Absatz 4 sollen die Abfallrechts-
behörden und die öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger im Rahmen ihrer jewei-
ligen Zuständigkeit, insbesondere im Rah-
men der Anhörung der Träger öffentlicher 
Belange, darauf hinwirken, dass ein Erd-
massenausgleich durchgeführt wird (§ 3 
Abs.3 LKreiWiG). Ein Erdmassenausgleich 
(Anhebung des Baugebietes) bringt meh-
rere Vorteile: 
- Höheres Gefälle für die Kanalisation 
- Schutz bei Starkregenereignissen 
- Geringere Umweltbelastung durch we-

niger LKW-Fahrten für den unterblie-
benen  

- Abtransport von Erdaushub 
- Wertvoller Boden bleibt vor Ort und 

wird  
- nicht deponiert 
- Schonung von Erdaushubdeponiekapa-

zitäten 
- Keine Entsorgungskosten für Abtrans-

port und somit Ersparnis für Bauträger 
bzw. Käufer 

Es wäre sehr sinnvoll, wenn die Forderung 
eines Erdmassenausgleichs von vorne her-
ein im B-Plan aufgenommen wird. 

 
Entsprechende Stellungnahmen der genannten Be-
hörden und Stellen sind im Rahmen der frühzeiti-
gen Beteiligung eingegangen. Sie fanden entspre-
chend Eingang in die Planungen.  

 Wenn die Gemeinde im Besitz der Grund-
stücke ist, kann diese im B-Plan Bedingun-
gen an den Energiestandard setzen (z. B. 

Im Rahmen der Grundstücksvermarktung ist ein er-
höhter Energiestandard vorgesehen. Details wer-
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höhere als derzeit vorgeschrieben oder Art 
der Wärmeversorgung - die Stadt Schopf-
heim (LK Lörrach) hat dies (bundesweit) pi-
lothaft bereits Anfang der 90er Jahre in ih-
rem B-Plan Niedrigenergiebauweise vorge-
schrieben). So wäre das Vorschreiben von 
z.B. Grundwasserwärmepumpen eine sehr 
effiziente Wärmeversorgung, mit einem 
sehr hohen Wirkungsgrad (trotz benötig-
tem Zwischenkreislauf (Zone III B des 
WSG)). Gleichzeitig kann im Sommer damit 
gekühlt werden, welches durch die höhe-
ren Temperaturen in Folge des Klimawan-
dels eine immer wichtig werdende Rolle 
spielt (gesundes Wohnen). 

den diesbezüglich noch ausgearbeitet und im wei-
teren Prozess zur Entwicklung des Gebiets im Ge-
meinderat beschlossen. 
 
 
 
 
Geplant ist ein zentrales Wärmenetz, welches im 
Sommer ebenfalls zur Kühlung der Gebäude dienen 
kann. Die Wärme soll aus dem Grundwasser ge-
wonnen werden. Der Bebauungsplan setzt deswe-
gen eine Fläche für ein entsprechendes Technikge-
bäude im östlichen Teil des Plangebiets fest. 

 Ich würde mich sehr freuen, wenn meine 
Anmerkungen/Vorschläge Anklang fänden. 

Die Gemeinde Denzlingen bedankt sich für die kon-
struktive Stellungnahme! 

 


